
ARTIKEL 2 - WWOOF VEREINBARUNG

Gastgeber (m,w,d) heißen WWOOFer (m,w,d) 
willkommen und bieten ihnen eine saubere, 
trockene und sichere Unterkunft sowie 
ausreichendes Essen für drei Mahlzeiten am Tag.

WWOOFer (m,w,d) haben den aufrichtigen Wunsch, 
den Lebensstil der Gastgeber (m,w,d) kennenzulernen, 
bei ihren täglichen Aktivitäten mitzumachen, sowie 
den Ort und die Menschen dort zu respektieren.

WWOOFer (m,w,d) helfen freiwillig und unentgelt-
lich für die vereinbarte Zeit pro Tag bei den land-
wirtschaftlichen Aktivitäten auf dem Hof mit. Der 
genaue Tagesablauf kann von Hof zu Hof variieren 
und wird vor der Bestätigung eines Aufenthalts 
abgesprochen. WWOOFer (m,w,d) haben keine Ver-
pflichtung, gewinnbringend zu arbeiten und sind den 
Gastgebern (m,w,d) in keiner Weise untergeordnet. 
Sie erhalten keine Bezahlung und dürfen in keiner 
Weise Angestellte ersetzen.

ARTIKEL 3 - MITHILFE 

ARTIKEL 1 - WAS IST WWOOF

WWOOF ist eine weltweite Bewegung, die 
ökologische Höfe mit Besuchern (m,w,d) 
zusammenbringt, Wissens-Weitergabe fördert 
und eine globale Gemeinschaft aufbaut, die sich 
ökologischer Landwirtschafts-Praktiken bewusst ist.

ARTIKEL 8 - GEMEINSCHAFT

ARTIKEL 4 - KOMMUNIKATION

Alle WWOOF-Mitglieder werden dazu ermutigt, 
einen ehrlichen Bericht über ihre Erfahrung zu hin-
terlassen, um die WWOOF-Gemeinschaft zu stär-
ken. Sowohl WWOOFer (m,w,d) als auch Gastgeber 
(m,w,d) sind aufgefordert, zu melden, wenn Mitglie-
derprofile fehlerhaft sind oder wenn Handlungen 
von Mitgliedern gegen die WWOOF-Charta oder 
die Allgemeinen Bedingungen verstoßen.

Die Gastgeber (m,w,d) bewirtschaften das Land mit 
ökologisch sinnvollen Techniken. Alle Mitglieder 
unterstützen und fördern die Agrarökologie und 
engagieren sich für eine nachhaltige Lebensweise.

ARTIKEL 6 - AGRARÖKOLOGIE

WWOOF-Organisationen dulden keine Form 
von gesetzlich anerkannter Diskriminierung. 
WWOOF-Organisationen dulden auch keine Form 
von Sexismus, Belästigung oder sexueller Gewalt. Sie 
verpflichten sich, ein integratives und einladendes 
Umfeld für alle Mitglieder zu schaffen, und verlan-
gen von allen Gastgebern (m,w,d) und WWOOFern 
(m,w,d), dass sie sich an diese Grundsätze halten.

ARTIKEL 9 - VERSICHERUNG

Alle Beteiligten müssen für die mit ihrer Tätigkeit 
verbundenen Risiken angemessen versichert sein. 
Die Gastgeber (m,w,d) sind dafür verantwortlich, 
die mit den Aufgaben verbundenen Risiken ab-
zuschätzen, angemessene Schutzausrüstung bereit-
zustellen und erforderlichenfalls Schulungen durch-
zuführen und WWOOFer (m,w,d) bei Tätigkeiten 
mit hohem Risiko nicht einzubeziehen. WWOOFer 
(m,w,d) sind ebenfalls dafür verantwortlich, das Risi-
ko abzuschätzen und sich selbst zu schützen.

ARTIKEL 7 - SCHUTZ

WWOOFer (m,w,d) und Gastgeber (m,w,d) 
bereiten sich auf den Besuch vor, indem sie 
Aktivitäten, zeitliche Abläufe und Erwartungen 
im Voraus besprechen. Die Kommunikation wird 
bis zur Ankunft aufrechterhalten. Die Mitglieder 
verpflichten sich, alle Nachrichten zu beantworten, 
auch wenn sie einer Anfrage absagen. Stornierungen 
müssen so rechtzeitig wie möglich erfolgen.

ARTIKEL 5 - BILDUNGSARBEIT

Die Gastgeber (m,w,d) haben den aufrichtigen 
Wunsch, ihr Wissen über ökologischen Landbau, 
Agrarökologie und ihren ökologischen Lebensstil 
weiterzugeben. Sie verfolgen einen informellen pä-
dagogischen Ansatz und zeigen mit gutem Beispiel, 
wie man in Harmonie mit seiner Umwelt leben kann.

ARTIKEL  10 - DATENSCHUTZ

WWOOF-Organisationen verpflichten sich, die    
Daten ihrer Mitglieder nicht für kommerzielle   
Zwecke zu verwenden. Die Mitglieder verpflichten 
sich, die Hofliste nicht zu vervielfältigen oder 
weiterzugeben oder sie für andere Zwecke als 
WWOOFing zu verwenden. 
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